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Mindestwirksamkeit im Jahr des Aufbringens 
in % des Gesamtstickstoffgehaltes

Rindergülle
 bei Aufbringen auf Ackerland: 60
 bei Aufbringen auf Grünland:  50  (ab 1.2.2025: 60)

Schweinegülle
 bei Aufbringen auf Ackerland: 70
 bei Aufbringen auf Grünland:  60  (ab 1.2.2025: 70)

Rinder-,
Schaf-, Ziegen- und
Pferdefestmist

25

Schweine-,
Geflügel- und
Kaninchenfestmist

30

Hühnertrockenkot 60

Rinder- und
Schweinejauche

90

Klärschlamm flüssig (< 15 % TM) 30

Klärschlamm fest (≥ 15 % TM) 25

Pilzsubstrat 10

Grünschnittkompost 3

Sonstige Komposte 5

Biogasanlagengärrückstand flüssig 
 bei Aufbringen auf Ackerland: 60
 bei Aufbringen auf Grünland:  50  (ab 1.2.2025: 60)

Biogasanlagengärrückstand fest 30

Tabelle 29
Mindestwerte für die Ausnutzung des Stickstoffs aus organischen und organisch-
mineralischen Düngemitteln im Jahr des Aufbringens

Bitte beachten: 
Ist der ermittelte Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff (prozentuale Anteil am Gesamtstickstoff) prozentual 
höher als der Wert in der Tabelle, so ist dieser für die Ausnutzung anzusetzen!
Es dürfen zusätzlich keine Ausbringverluste mehr angerechnet werden!
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